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VORBEREITUNG AUF 
EINE ERSTMALIGE  
BERUFLICHE AUSBILDUNG 
IM RAHMEN DER  
BERUFSBERATUNG
Während der Vorbereitungszeit auf eine erstmalige berufliche 
Ausbildung werden zukünftige Lernende in der Berufswahl un-
terstützt. Dies geschieht durch praktische Arbeitserfahrungen 
an Arbeitsplätzen bei Lebensart. Die zukünftigen Lernenden 
werden zudem an die Herausforderungen des ersten Arbeits-
markts herangeführt.

DIE STIFTUNG LEBENSART BIETET DIE VORBEREITUNG 
AUF EINE ERSTMALIGE BERUFLICHE AUSBILDUNG  
IM RAHMEN DER BERUFSBERATUNG IN FOLGENDEN 
ARBEITSBEREICHEN AN

• Gärtnerei, Floristik
• Landwirtschaft
• Hausdienst, Hauswirtschaft, Textilservice
• Gastronomie, Hotellerie
• Holzverarbeitung
• Pflege- und soziale Berufe
• Verkauf
• Betriebsunterhalt, Technischer Dienst
• Künstlerische und verwandte Berufe
• Verwaltung, Administration

Der Arbeitsort (Aarwangen, Bärau, Burgdorf, Konolfingen,  
Trubschachen) ist abhängig vom Arbeitsbereich.



KONTAKT
Stiftung Lebensart
Berufliche Integration
Bäraustrasse 71
3552 Bärau 

034 408 26 37 
berufliche-integration@lebensart.ch
lebensart.ch/beruflicheintegration

ZIELE
• Gewöhnung an die Anforderungen einer 

Ausbildung
• Förderung der entsprechenden sozialen 

und methodischen Kompetenzen
• Treffen der Berufswahl und der Wahl des 

Ausbildungsniveaus
• Vorbereitung auf den gewählten Ausbil-

dungsweg durch individuelle Förderung
• Finden eines Ausbildungsplatzes – wenn 

möglich im ersten Arbeitsmarkt

INHALT
• Individuelle Begleitung und Förderung durch 

Fachmitarbeitende am Arbeitsplatz
• Regelmässige Gespräche mit der fallführen-

den Fachperson der beruflichen Integration 
• Standortgespräche mit der Eingliederungs-

fachperson der IV und weiteren Involvierten 
• Erstellen und regelmässiges Überprüfen  

einer Individuellen Zielvereinbarung
• Unterstützung bei der Erstellung eines  

Bewerbungsdossiers und bei der Lehrstellen-
suche durch die fallführende Fachperson 
der beruflichen Integration

VORAUSSETZUNGEN
• Notwendige gesetzliche Voraussetzungen 

der IV sind erfüllt
• Abgeschlossene obligatorische Schulzeit
• Es besteht Bedarf an einer behinderungs-

bedingten spezialisierten Vorbereitung
• Die Person verfügt über berufliche Perspek-

tiven, die in der Praxis vertieft geklärt wer-
den müssen

• Eingliederungsfähigkeit ist gegeben

DAUER
In der Regel 1 – 6 Monate, verlängerbar bis  
maximal ein Jahr 
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